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,,Die hypnotische Macht der Herrschaft«' —
Feministische Perspektiven

Birgit Sauer

1. Macht- und Herrschaftskritik: Frauenbewegte Praxen
und feministische Begriffsverwendungen

Das politische Ziel des Feminismus seit dem 19. Jahrhundert ist die Beseiti-
gung von Unterdriickung, Ausbeutung und Ausgrenzung von Frauen auf-
grund ihres Geschlechts, also ihre Befreiung bzw. Emanzipation aus ge-
schlechtsspezifischen Herrschaftsverhiltnissen (Yeatman 1997: 144). Herr-
schaft von Ménnern iiber Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen gilt der
Frauenbewegung als Skandalon und als durch nichts zu rechtfertigen. Diese
frauenbewegte Macht- und Herrschaftskritik war stets mit der Vision eines
herrschafts- und gewaltfreien Lebens aller Menschen verkniipft. Die zweite
Frauenbewegung seit den 1960er Jahren kdmpfte zunichst dafiir, Herrschaft
und Gewalt im Geschlechterverhiltnis sichtbar zu machen. Dies war kein
selbstverstindlich-triviales Unterfangen; im Gegenteil: Private Liebesver-
héltnisse gelten in modern-liberalen Vorstellungen nicht als Macht- oder gar
Gewaltverhéltnisse. Deshalb war der ,,Machtverdacht™ (Popitz 1992: 16) ge-
geniiber intimen Beziehungen zwischen den Geschlechtern ein wichtiger
Schritt, nicht nur um den mannlichen Herrschaftsmissbrauch in sozialen Nah-
beziehungen zu enttabuisieren und zu politisieren, sondern um die Herr-
schaftsformigkeit von Geschlechterverhiltnissen generell zu thematisieren.
Das Motto ,,Das Private ist politisch® brachte einerseits zum Ausdruck, dass
die Unterordnung von Frauen kein individuelles Problem, sondern in gesell-
schaftlichen Strukturen festgeschrieben und in politischen Institutionen und
Normen verankert ist. Andererseits wurde damit das biirgerliche Trennungs-
dispositiv als zentraler geschlechtsspezifischer Herrschaftsmechanismus
skandalisiert, nimlich die Trennung zwischen 6ffentlich und privat, zwischen
produktiver und reproduktiver Arbeit sowie ,,zwischen Liebe und Macht
(Klinger 2004: 92).

! Virginia Woolf, Drei Guineen, Miinchen 1977: 146.
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380 Birgit Sauer

Macht- und Herrschaftsbegriffe der feministischen Theorie sind Teil die-
ser frauenbewegten Praxis, entstand die feministische Forschung doch im
Kontext der zweiten Frauenbewegung. Die Frage nach Macht, Herrschaft und
Gewalt” spannt also nicht nur den politisch-strategischen Bogen frauenbe-
wegter Politik auf, ndmlich Fragen der Transformation von Gesellschaft, der
politischen Mobilisierung von Frauen und des Verhiltnisses von Frauenbe-
wegung und Staat, sondern auch das gesamte thematische und epistemolo-
gisch-theoretische Spektrum der Geschlechterforschung. Die feministische
Theorie begleitete die Phasen frauenbewegter Interventionen und Strategie-
bildungen mit unterschiedlichen und konkurrierenden Konzeptionen von
Macht und Herrschaft. Als Bewegungswissenschaft nahm feministische The-
orie ihren Ausgangspunkt ebenfalls in der Kritik und in der Theoretisierung
des Geschlechterverhiltnisses ,,als Herrschaftsbeziehung® (Maltry 1998: 299;
Oldersma/Davis 1991: 2). Macht wurde zu einem ,,central concept for femi-
nist theory (Allen 2005: 1). In ihrem Schliisseltext zur Geschlechtertheorie
bezeichnet Joan Scott Geschlecht als ,,a primary field within which or by
means of which power is articulated” (Scott 1986: 1065). Zielsetzung der
feministischen Macht- und Herrschaftstheorie seit den 1970er Jahren ist es,
die Mechanismen der Reproduktion von Geschlechterherrschaft in westlichen
patriarchalen Gesellschaften zu identifizieren, um damit Modi und Wege des
Widerstands und der Transformation dieser Herrschafts- und Geschlechter-
verhiltnisse denkbar zu machen.

Die aktuellen feministischen Begriffsverwendungen unterscheiden in der
Regel zwischen Macht (,,power to*) und Herrschaft (,,power over®) (Allen
1998: 37 und 2005). Wihrend Macht positiv und produktiv gesehen wird,
nidmlich als Potenzial bzw. als Ermichtigung zum Handeln, wird Herrschaft
als eine ungerechte, unterdriickerische Form der Machtausiibung begriffen,
die auf Asymmetrie und Hierarchie beruht (Klinger 2004: 88). Der feministi-
sche Herrschaftsbegriff greift Max Webers Definition teilweise auf, nimlich
die Kombination von Befehl, Unterordnung, Gehorsam und Gehorchen (We-
ber 1972: 28, 122). Feministische Konzeptualisierungen unterscheiden sich
aber fundamental vom Weberschen Definitionsvorschlag darin, dass sie keine
,legitime Herrschaft zulassen — Geschlechterherrschaft ist immer ein Skan-
dalon, das abgeschafft werden muss.

? Eine Diskussion feministischer Macht- und Herrschaftsbegriffe ist eng mit Debatten um einen
feministischen Gewaltbegrift verkniipft, schirfte sich doch die Macht- und Herrschaftskritik
an der Skandalisierung von Gewalt gegen Frauen. Im vorliegenden Text werde ich allerdings
auf den Gewaltbegriff nur marginal eingehen; eine genauere Beschéftigung ist in einem jiinge-
ren Text zu finden (Sauer 2011).
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Im Rahmen der Schirfung eines feministischen Gewaltbegriffs erfuhr das
Galtungsche Konzept der ,strukturellen Gewalt* (Galtung 1981) breite Re-
zeption, konnte damit doch die Vieldimensionalitit, aber auch der Struktur-
aspekt ménnlichen Gewalthandelns benannt werden. In der feministischen
Theoriedebatte niherte sich die Idee der ,,strukturellen Gewalt* als Verhinde-
rung von Lebenschancen (Galtung 1981) dem Konzept der Herrschaft als
institutionalisierte Ungleichheit zwischen Mannern und Frauen an (Klinger
2004: 87). Inzwischen geht die feministische Theorie von einer Multiplizitit
von Herrschaftsverhdltnissen und -strukturen aus. Iris Marion Youngs Diffe-
renzierung von ,.fiinf Gesichtern der Unterdriickung systematisierte diese
Vielfalt der Orte und Modi von Geschlechterherrschaft als Ausbeutung (im
Feld der Arbeit), Kulturimperialismus (im Bereich von Reprisentation),
Marginalisierung (in Bezug auf soziale Rechte), Machtlosigkeit (im politi-
schen Feld) und als Gewalt (Young 1996: 126f.). Allerdings begreift die
aktuelle feministische Theorie Frauen nicht nur als ohnméchtig und ménnli-
cher Herrschaft schutzlos ausgesetzt, sondern sie thematisiert und konzeptua-
lisiert auch die ,,Machtstrategien von Frauen® im komplexen Herrschaftsset-
ting (Maltry 1998: 301). Anna Yeatman differenziert heute drei wichtige,
gleichwohl ambivalente Stringe der feministischen Machtdebatte: Macht als
Vermogen, also ein ,feminist counter-discourse of women as subjects of
power®, Macht als Zwang, Herrschaft und Gewalt sowie Macht als Schutz
von Frauen durch den Staat (Yeatman 1997: 146-154).

Freilich ist die Konzeptualisierung eines feministischen Macht- und Herr-
schaftsbegriffs weder abgeschlossen, noch besitzt die feministische Theorie
einen ,.eindeutigen Begriff von Macht und Herrschaft* (Maltry 1998: 299).
Doch die anhaltende feministische Umkadmpftheit der Konzepte ist steter
Anlass zur Prézisierung einer feministischen Macht- und Herrschaftsdefiniti-
on. Im Folgenden mochte ich die Stationen und Positionen der feministischen
Macht- und Herrschaftsdebatte im Kontext gesellschaftlicher und politischer
Veranderungen darlegen, um Kontroversen und Unterschiede zu markieren,
um aber auch gemeinsame Wissensbestinde sichtbar zu machen. Die Syste-
matik der Darstellung folgt den unterschiedlichen Stringen frauenbewegter
Strategien und feministischer Epistemologien. Der historisch-systematische
Uberblick will vier theoretisch umstrittene Kernpunkte des feministischen
Macht- und Herrschaftsbegriffs herausarbeiten: erstens das Zusammenspiel
von Struktur und Handlung, zweifens und damit verbunden das Problem der
Unterworfenheit von Frauen unter ménnliche Herrschaft und der gleichzeiti-
gen Reproduktion von Herrschaftsstrukturen durch Frauen, also die Dialektik
von Opfer und Téterinnen, drittens der komplexe Zusammenhang von Herr-
schaft und Empowerment bzw. Widerstand und schlieBllich viertens das Zu-
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sammenwirken einer Vielzahl von Herrschaftsstrukturen, also von Ge-
schlechter- und Klassenherrschaft, von Unterwerfung aufgrund von Eth-
nie/Nationalitdt und sexueller Orientierung.

Mein Text mochte die provokante, gleichwohl rhetorische Frage von
Martina Low (2009: 7, 11), ob angesichts des ,,Verlusts der Macht des ménn-
lichen Subjekts“ der Machtbegriff als ,,analytisches Werkzeug ausgedient™
hat, mit einem deutlichen Nein — wie die Autorin im Ubrigen auch — beant-
worten. Im transformatorischen Kontext der vergangenen Dekaden wurde der
historische, sich wandelnde Charakter von Macht und Herrschaft deutlich:
Auch fiir Geschlechterherrschaft liasst sich ein ,,Strukturwandel von Macht
und Herrschaft (Bonf3/Lau 2011) konstatieren, der wiederum in der feminis-
tischen Macht- und Herrschaftstheorie reflektiert wurde. Doch die Bedingun-
gen, die Gudrun-Axeli Knapp vor 20 Jahren an feministische Macht- und
Herrschaftsbegriffe stellte, dass sie ndmlich der ,,Komplexitit sozialer Ver-
héltnisse gerecht werden und einen Orientierungsrahmen fiir politisches
Handeln abgeben miissen (Knapp 1992: 292), ist noch nicht eingeldst und
nach wie vor von aullerordentlich groBer Aktualitét.

Die folgende Darstellung der Entwicklung der feministischen Debatten
mochte schlieBflich auch Nancy Hartsocks (1996: 37) und Cornelia Klingers
Diagnose, dass die feministischen Diskussionen um Geschlecht und Macht
der letzen beiden Jahrzehnte zwar eine ,,Verfeinerung der Machtanalyse®
ermoglicht haben, dass dies aber ,,zulasten der Herrschaftsanalyse® erfolgte
(Klinger 2004: 103), iiberpriifen. Dazu werde ich die Theoriebewegung von
einer schlichten, polarisierten eindimensionalen Kritik an patriarchaler Herr-
schaft (erste Station) iiber einen differenzierten und facettenreichen Macht-
begriff (zweite Station) sowie der Dekonstruktion der Macht- und Geschlech-
terbegrifflichkeit bis hin zu einer gesellschaftstheoretischen Sicht auf Macht
(dritte Station) nachzeichnen. Die feministische Macht- und Herrschaftstheo-
rie steht heute an einem Punkt, an dem eine herrschaftskritische feministische
Position durch die Kombination von materialistischen Konzepten mit dekon-
struktivistischen Annahmen von Subjektivierung in einem staats- und hege-
monietheoretischen Konzept neubelebt werden kann. Dies werde ich im
letzten Abschnitt kurz darlegen.
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2. Erste Station: Friihe funktionalistische Macht- und
Herrschaftsbegriffe

Die 1960er und 1970er Jahre waren durch konkurrierende frauenbewegte
Strategien gekennzeichnet — durch die Diskussionen um Autonomie von
herrschaftlichen Organisationen einerseits sowie durch einen am liberalen
Ideal der Gleichheit orientierten Strang frauenbewegter Interventionen ande-
rerseits. Mit diesen beiden strategischen Ausrichtungen waren auch zwei
grundlegend verschiedene Herrschaftskonzeptionen verkniipft, die sich aller-
dings in ihrem funktionalistisch-instrumentellen Gestus durchaus dhnelten.

2.1 Macht als Unterdriickung: Marxistisch- und radikal-feministische
Herrschaftskritik

Der Autonomie- und Solidarititsanspruch der frithen Frauenbewegung kor-
respondierte zundchst mit einer Strategic des Machtverzichts bzw. der
Machtverweigerung. Das Geschlechterverhiltnis wurde als asymmetrisches,
hierarchisches und vor allem gewaltférmiges Verhéltnis konzipiert, in dem
Minner — ganz im Sinne der Herrschaftsdefinition Max Webers (Weber
1972: 29) — ihren Willen ,,gegen Widerstreben® von Frauen durchsetzen. Der
Begriff Patriarchat avancierte bei diesen ,,domination theorists* (Allen 1998:
34) zum Synonym fiir ein unentrinnbares System ménnlicher Herrschaft
(Jonasdottir 1994: 11), das vor allem durch den Staat, seine Institutionen und
Normen aufrecht erhalten und gegeniiber Frauen durchgesetzt werde. Anna
Yeatman charakterisiert dieses Herrschaftskonzept als ,,state-centric ,power-
over’“-Konzept (Yeatman 1997: 144). Geschlechterherrschaft sei ein Pro-
zess, der den Mann zum ,Einen’ und zum Subjekt, Frauen hingegen zum
,Anderen’ und zum Objekt erkldrt. Diese Fundamentalkritik patriarchaler
Herrschaft sah in der Auflosung herrschaftlich-patriarchaler Organisationen
und Institutionen sowie in der Etablierung autonomer, d.h. macht- und herr-
schaftsfreier feministischer Gegeninstitutionen den einzigen Weg der Eman-
zipation von Frauen aus unterdriickerischen Verhéltnissen.

Dieser negative Macht- und Herrschaftsbegriff wurde zundchst und vor
allem von marxistischen Feministinnen vertreten. Diese kritisierten zwar den
Klassenbias marxistischer Gesellschaftstheorie und die Degradierung von
Geschlechterherrschaft zum ,,Nebenwiderspruch®, doch sie definierten in den
frithen 1980er Jahren analog zum Kapitalismus das Patriarchat als eine all-
umfassende gesellschaftliche Herrschaftsstruktur. Zweck ménnlicher Herr-
schaft sei die Ausbeutung weiblicher Arbeitskraft (Reservearmee) und Gene-
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rativitdt. Diese so genannte ,,dual system“-Theorie (Sargent 1981) lokalisierte
Herrschaft iiber Frauen in zwei voneinander getrennten Unterdriickungssys-
temen, ndmlich im Kapitalismus (Produktionsweise) und im Patriarchat (Fa-
milie), die beide in der sozialistischen Revolution beseitigt werden miissten.

Radikalfeministische Theoretikerinnen wie Catharine MacKinnon (1982)
lehnten die Dominanz von Klassen- und Produktionsverhéltnissen auch im
marxistisch-feministischen Denken ab, und sie identifizierten in einer durch-
aus an den Marxismus angelehnten Denkweise die (Hetero-)Sexualitdt als
den zentralen Mechanismus méannlicher Macht und weiblicher Ohnmacht.
Heterosexuelle Bezichungen seien der Modus, der Ménner zu ,,Herren* und
Frauen zu ,,Sklaven® mache — augenscheinlich, so das Argument, in der Pros-
titution und der Pornographie. Macht und Ohnmacht, so Catharine MacKin-
non, entstehen in der sexuellen Unterwerfung: ,,Man fucks woman; subject
verb object” (ebd.: 541) wurde zum Synonym fiir die radikalfeministische
Herrschaftsvorstellung. Eine Verdnderung herrschaftlicher Geschlechterver-
héltnisse sei daher nur durch die radikale Uberwindung heterosexueller Ver-
héltnisse moglich.

2.2 Macht als Ressource: Liberaler Gleichheitsfeminismus

Neben der autonomen Frauenbewegung hatte sich vor allem in politischen
Verbénden westlicher Demokratien eine dem liberalen Gleichheitsgedanken
verpflichtete Richtung des Feminismus entwickelt. Diese iibte Kritik am
Ausschluss von Frauen von der Macht, also aus gesellschaftlichen und politi-
schen Machtpositionen sowie von Machtressourcen wie Geld und Besitz,
Bildung oder Netzwerke. Der liberale Gleichheitsfeminismus konzipierte
Macht als eine (geschlechts-)neutrale Ressource, die in modernen Demokra-
tien ungleich zwischen Ménnern und Frauen verteilt sei. Frauen kdnnten aber
durch geschicktes Verhalten und vor allem durch staatlich-rechtliche MaB3-
nahmen und Instrumente diese Macht erobern und im Sinne ihrer Gleichstel-
lung nutzen (Ubersicht bei Allen 2005: 3). Aus dieser liberalen Position wur-
de ein legitimer Machtanspruch von Frauen — also die Forderung nach Teil-
habe und Teilnahme, sei es an politischer Entscheidungsmacht, an 6konomi-
schen Ressourcen oder an symbolischer Macht, sowie das Verlangen nach
Integration von Frauen in die Zentren der Macht — abgeleitet. Vor allem das
Recht galt als ein Instrument, das der ungleichen Machtverteilung zwischen
den Geschlechtern ein Ende bereiten konne (Klinger 2004: 91).
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3. Zweite Station: Differenzierte feministische Macht-
begrifflichkeiten

Trotz des Autonomieanspruchs und trotz der Konzeptualisierung von ménn-
licher Macht als durch den Staat legitimierte Herrschaft und Gewalt war die
frithe Frauenbewegung durch ein ambivalentes Verhédltnis zum Staat gekenn-
zeichnet. Gerade frauenbewegte Politik gegen Gewalt gegen Frauen basierte
auf der Kooperation mit dem Staat, sollte doch der staatliche Gewaltapparat
Frauen vor Miénnergewalt schiitzen. Dieser ,,democratic paternalism™ der
Frauenbewegung (Yeatman 1997: 149) wurde spétestens seit der zweiten
Halfte der 1980er Jahre kritisch reflektiert, was wiederum zu einer Differen-
zierung und Diversifizierung frauenbewegter Strategien sowie feministischer
Macht- und Herrschaftstheorien fiihrte.

Nun geriet der autonomiebegriindende funktionalistische und instrumen-
talistische Herrschaftsbegriff der frithen Frauenbewegung wegen seines sim-
plifizierenden dyadischen Geschlechterkonzepts in die feministische Kritik:
Das bipolare Herrschaftskonzept sowohl der marxistisch- wie auch radikal-
feministischen Richtung viktimisiere Frauen, mache sie einseitig zu Opfern
ménnlicher Machtausiibung und erkldre sie zu blo8 Beherrschten und Ohn-
méchtigen. Méanner wiirden im Gegenzug als mit aller Macht ausgestattet, als
Herrscher iiber Frauen konstruiert (Allen 1998: 22). Ein Konzept, das Herr-
schaft als bloBe Frauenunterdriickung begreift, mache, so die kritische Inter-
vention, nicht nur weibliche Macht unsichtbar, sondern auch Méglichkeiten
von Widerstand, also von Handlungsmoglichkeiten gegen Ménnerherrschaft
undenkbar (ebd.: 25f.). Demgegeniiber wurde der Gleichheitsfeminismus als
blind gegeniiber dem Problem der schlichten Anpassung von Frauen an
ménnliches Machtgebaren sowie gegeniiber strukturell sedimentierten
Machtverhédltnissen kritisiert. Das liberale ,,Umverteilungsmodell“ von
Macht (Young 1990: 31) miisse an den verfestigten Herrschaftsstrukturen
notwendigerweise scheitern. Die kritischen Auseinandersetzungen mit diesen
,Verzerrungen® fithrten in den Folgejahren zu einer feministischen ,,Neuan-
eignung® existierender Macht- und Herrschaftstheorien (Knapp 1992: 287f.)
und zu einer Fokussierung auf die Macht von Frauen.

3.1 Von differenzfeministischen Positionen zum Empowerment
In Abgrenzung vom marxistischen wie auch vom liberalen Feminismus ent-

stand in den 1980er Jahren der so genannte Differenzfeminismus, der dem
marxistischen Nebenwiderspruchs- und dem liberalen Angleichungsdenken
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weibliche, in der Fiirsorglichkeit von Frauen begriindete Eigenheiten und
Qualitdten entgegensetzte (Gilligan 1982). Der ,.differenzfeministische Tradi-
tionsbruch® (Knapp 1992: 287) in der Konzeptualisierung von Macht und
Herrschaft deutete die traditionelle Machtferne von Frauen, die zuvor als
Ausfluss méannlicher Unterdriickung und Ungerechtigkeit kritisiert wurde,
nun als weibliche Machtaversion bzw. als anderes weibliches Machtver-
standnis. Spezifische Strategien weiblicher Machtgewinnung wie das affi-
damento (Libreria 1988) deuteten die Macht von Frauen positiv, ndmlich als
die Fahigkeit, ,.to transform and empower oneself and others® (Allen 1998:
27; siche auch Klinger 2004: 95). Diese Theorien riickten im Unterschied zur
These von frauenunterdriickenden Strukturen die subjektiven Macht- und
damit Handlungspotenziale von Frauen ins Zentrum (Klinger 2004: 94).

Diese wissenschaftliche Re-Orientierung der feministischen Machttheorie
gegen Ende der 1980er Jahre ist vor allem einer Aneignung der Begrifflich-
keiten Hannah Arendts geschuldet. Als eine der wenigen Frauen in der Riege
ménnlicher Machttheoretiker eignete sie sich besonders gut fiir eine feminis-
tische Relektiire (Hartsock 1996: 39ft.). Insbesondere ihre Gegenposition zu
Max Webers negativem, eng mit Gewalt verkniipftem Machtbegriff, also ihre
strikte Scheidung von Macht und Gewalt fand Resonanz in der feministi-
schen Machtdiskussion. Aber auch ihr interaktiver, relationaler und perfor-
mativer Machtbegriff inspirierte die feministischen Machttheorien dieser
Zeit, war doch Arendts Konzept in der Lage, die Politikfahigkeit von Frauen
zu reformulieren und weibliche Solidaritdt auf neuartige Art und Weise zu
begriinden.

Macht ist fiir Arendt erstens nicht etwas, was eine Person besitzt, sondern
etwas Relationales, ein Vermogen, das sich nur in der Interaktion, in der
gemeinsamen Praxis von Menschen verwirklicht (Sifft/Zwingel 1996: 74):
,,JUber Macht verfiigt niemals ein Einzelner; sie ist im Besitz einer Gruppe
und bleibt nur solange existent, als die Gruppe zusammenhélt.” (Arendt
1970: 45) Arendt definiert Macht also als das menschliche Vermogen, ge-
meinsam zu Handeln, und somit als genuin politisch (ebd.: 44). Feministin-
nen betrachten im Anschluss an Arendt Macht ,,als ein prozeBhaftes variables
Geschehen ..., in dessen Verlauf Handlungsfiahigkeit immer wieder neu erst
hergestellt wird* (Dunker 1996: 27). Arendt lokalisiert Macht also zweitens
nicht allein bzw. vornehmlich im Staat und setzt daher Macht nicht mit
(Staats-)Gewalt gleich — im Gegenteil: Wenn Gewalt beginnt, so Arendt,
dann endet Macht. Gewalt ist immer ein Zeichen fiir Machtlosigkeit und
damit das Ende von Politik: ,,Macht und Gewalt sind Gegensitze: wo die
eine absolut herrscht, ist die andere nicht vorhanden. Gewalt tritt auf den
Plan, wo Macht in Gefahr ist.”“ (Arendt 1970: 57)
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Amy Allen bezeichnet, an Arendt anschliefend, die positiven Konzeptio-
nen von (weiblicher) Macht, die gegeniiber dem Herrschaftsaspekt (,,power
over®) den Aspekt von ,,power to* betonen, als ,empowerment theorists*
(Allen 1998: 22). Empowerment wurde zu einer politischen Strategie wie
auch zu einem erkenntnistheoretischen Ansatz der Befreiung aus (Geschlech-
ter-)Herrschaft. Allen schligt mit dem Konzept von ,power with® eine
weitere Nuancierung von ,,power to“ im Anschluss an Hannah Arendt vor,
die explizit eine solidarische Variante von Empowerment betont: ,Power
with” ist ,.the ability of a collectivity to act together for the attainment of a
common shared end.” (ebd.: 35) Macht ist dann das politische Vermdgen
unterschiedlicher Frauen gemeinsam danach zu streben, ,.,to achieve feminist
aims“ (ebd.: 32). Macht entsteht also durch feministische Solidaritdt, und
kollektive Frauenmacht kann Herrschaft abbauen.

3.2 Mittdterinnenschaft: Die andere Seite der Frauenmacht

Parallel zur Entwicklung eines positiven, die weiblichen Handlungspotenzia-
le betonenden Machtbegriffs thematisierte die feministische Theorie eine
zentrale Leerstelle dieser Konzeption — ndmlich die Tatsache, dass Frauen
nicht nur Macht haben, sondern diese auch iiber andere Menschen ausiiben.
,Power to* kann also in ,,power over“, z.B. in Herrschaft gegeniiber Kindern,
aber auch gegeniiber anderen Frauen sowie Ménnern umschlagen (Allen
1998: 28). Die ,,Grenze zwischen Herrschenden und Beherrschten™ (Bonf3/
Lau 2011) wurde also auch im Geschlechterverhéltnis als zunehmend un-
scharf wahrgenommen und diskutiert. Im deutschsprachigen Raum brachte
Christina Thiirmer-Rohr (1989) diese ,,schuldhafte Verstrickung von Frauen
in Macht-, Herrschafts- und Gewaltverhéltnisse* (Klinger 2004: 95) unter
dem Begriff der ,,Mittéterschaft® eher pejorativ-anklagend auf die feministi-
sche Theorie-Agenda (Maltry 1998: 301). Frauen, so die zu dieser Zeit pro-
vokante These, sind nicht nur Opfer eines Herrschaftssystems, sondern sie
sind — ob bewusst oder vorbewusst — Akteurinnen in diesem System. Ja mehr
noch: Einige Frauen profitieren sogar von diesem Herrschafts- und Unterdrii-
ckungssystem.

Diese kontroversen — auch in frauenbewegten Erfahrungen griindenden —
Debatten miindeten schlieBlich in einer doppelten Kritik an Empowerment-
Ansidtzen wie auch an Differenztheorien. Beiden fehle ,,a nuanced account of
the conceptual relationship between domination and empowerment.” (Allen

* Mit diesem Begriff bezieht sich Allen auf eine Unterscheidung von Mary Parker Follett aus
dem Jahr 1942 (Allen 2005: 12).
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1998: 28) Die starke Betonung der Handlungsdimension der Empowerment-
Theoretikerinnen laufe zudem Gefahr, die Strukturdimension von Herrschaft
zu verharmlosen, wihrend die Mittdterinnen-These einen individualisierend-
verkiirzenden Bias besitze. Zudem konnen beide Machtansitze die Ambiva-
lenz von Unterwerfung und gleichzeitigem Empowerment nicht reflektieren.

4. Dritte Station: Zwischen Dekonstruktion und Gesell-
schaftstheorie. Machttheorien der 1990er Jahre und
feministische Aneignungen

Die 1990er Jahre markierten den Beginn einer intensivierten kontroversen
feministisch-theoretischen Diskussion iiber Macht und Herrschaft. Mehrere
Entwicklungen trugen zu dieser Selbstverstindigung iiber diese als unklar
perzipierten Begrifflichkeiten bei (Oldersma/Davis 1991: 1): Zu diesem Zeit-
punkt wurde offensichtlich, dass sich zwar — wenn auch langsam und z&h —
Geschlechterverhédltnisse im Rahmen Skonomischer, sozialer und politischer
Transformationen verdndert hatten, dass aber zugleich die Strategie der In-
tegration von Frauen in politische und soziale Machtpositionen an Grenzen
stieB. Trotz gestiegener Repriasentation von Frauen in Institutionen der Macht
existierten subtile Formen der Ausschlusses und der Marginalisierung, aber
auch der Unterdriickung von Frauen weiter. Geschlechterherrschaft war also
nicht verschwunden, sondern Herrschaftsformen hatten sich transformiert, ja
sogar vervielfiltigt. Okonomische Globalisierung, Migration und neoliberale
Transformation von Wohlfahrtsstaaten zeitigten Effekte, die die Verkiirzun-
gen der Idee einer (geschlechter-)dichotomen Herrschaftslage vor Augen
fithrten. Geschlechterverhéltnisse waren komplexer und widerspriichlicher
geworden, sie verdichteten sich mit anderen Ungleichheitslagen wie Klasse,
Ethnizitéit, Nationalitidt und Sexualitit zu neuen Herrschaftskonfigurationen,
die gesellschaftliche Positionen und Ressourcen ungleich zuweisen.® Dies
machte eine Evaluation feministischer Strategien wie auch eine theoretische
Neueinschétzung des Herrschaftsverhaltnisses zwischen Ménnern und Frauen
notwendig.

Schlielich erforderte eine starkere Hinwendung feministischer Wissen-
schaft zur empirischen Erforschung von geschlechtsspezifischen Ungleich-
heits- und Herrschaftsverhéltnissen eine Schirfung des begrifflich-theore-

* Diese Verschriinkung von Machtachsen wird unter dem Label Intersektionalitit diskutiert
(Crenshaw 1991).
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tischen Instrumentariums. Die Komplizierung des Geschlechterverhéltnisses
bedurfte einer komplexeren Theoretisierung von Geschlecht, Macht und
Herrschaft (Klinger 2004: 103). Vor allem aber hatten wissenschaftsimma-
nente Verschiebungen fundamentale Verdanderungen der feministischen The-
orie zur Folge: Die postmoderne Theorieerschiitterung, die ,,Auflésung der
Selbstverstindlichkeiten der Moderne® (Klinger 2004: 94) resultierte auch in
der feministischen Wissenschaft im Ende einer ,,grolen Theorie® von Macht
und Herrschaft (Knapp 1992: 317) bzw. in einer neuen ,,Konzeptualisierung
von Macht, Herrschaft und Gewalt™ (Klinger 2004: 94). Ebenso einschnei-
dend war die durch Judith Butlers (1991) ,,Unbehagen* an der Kategorie
Geschlecht angestoBene grundlegende Neuformatierung der Geschlechterfor-
schung und damit auch der Vorstellung von Geschlecht als Herrschaftsprin-
zip. Die feministische Theorie war zu diesem Zeitpunkt somit herausgefor-
dert, ,,to develop a satisfactory account of the concept of power* (Allen 1998:
22), das nicht nur die Defizite fritherer Konzeptualisierungen zu iiberwinden
in der Lage sein sollte, sondern das vor allem einen den 6konomischen, sozi-
alen und politischen Verdnderungen addquaten Macht- und Herrschaftsbe-
griff zur Verfiigung stellen sollte.

Die feministische Macht- und Herrschaftstheorie rezipierte im Rahmen
dieser Neuorientierung zwei — bis an die Jahrtausendwende als unvereinbar
wahrgenommene — Machtkonzepte: ein poststrukturalistisches Konzept, das
auf der Aneignung von Michel Foucaults Machttheorie basierte, und ein
gesellschaftstheoretisches Modell, das auf Pierre Bourdieus Habituskonzept
rekurrierte. Beide Strange versuchten — wenn auch auf unterschiedliche Wei-
se — die weiterhin offenen Probleme der Dialektik von Struktur und Hand-
lung sowie der gleichsam aktiven Unterwerfung unter Herrschaftsverhéltnis-
se zu losen, indem sie den Korper ins Zentrum der Theoretisierung von
Macht und Herrschaft stellten.

4.1 Von der ,, Mikrophysik der Macht* zur ,, heterosexuellen Matrix *:
Foucault und Butler in der feministischen Machtdiskussion

Mitte der 1980er Jahre setzte eine produktive Foucault-Rezeption ein, die
schlieBlich, angefeuert durch Judith Butlers an den frithen Foucault anschlie-
Bende Geschlechtervorstellung, die feministische Machtkonzeption enorm
befliigelte und sie wieder offener fiir einen kritischen Herrschaftsbegriff
machen sollte. Finf Dimensionen der Foucaultschen ,,Mikrophysik der
Macht* (Foucault 1976) waren an die frithen feministischen Machtdebatten
anschlussfiahig und offneten zugleich radikal neue Perspektiven. Foucaults
Genealogie der Macht gab der feministischen Theoriebildung erstens ein
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begriffliches Instrumentarium an die Hand, das Macht im Geschlechterver-
hiltnis als Ergebnis eines historischen Transformationsprozesses analytisch
fassen konnte und das vergeschlechtlichte ,,Dispositive der Macht® (Foucault
1978) als Form biirgerlich-ménnlicher Vergesellschaftung zu entdecken ver-
mochte (z.B. Maihofer 1995). Im Unterschied zum Weberschen Machtbegriff
sowie in Ablehnung marxistischer Herrschaftskonzeptionen verortet Foucault
moderne Macht nicht (allein) im Staat. Macht sei in der biirgerlichen Moder-
ne nicht nur juridische Macht, sondern vielmehr ubiquitdr, in den Kapillaren
der Gesellschaft lokalisiert: Macht, so Foucault, ist die ,,Vielfdltigkeit von
Krafteverhéltnissen, die ein Gebiet bevolkern und organisieren ... Die Macht
ist der Name, den man einer komplexen strategischen Situation in einer Ge-
sellschaft gibt.” (Foucault 1978: 114)

Machtbezichungen, so Foucault, entstehen auch in sexuellen Mikroprak-
tiken ,,zwischen einem Mann und einer Frauen, in einer Familie® (Foucault
1978: 110). Damit lenkt Foucault, wie die feministische Theorie auch, ,,das
Augenmerk auf die nichtstaatlichen, nach herkdmmlicher Ansicht nichtpoliti-
schen Dimensionen des Machtgefiiges.” (Klinger 2004: 98) Das feministi-
sche Theorem, dass es keine machtfreien gesellschaftlichen Raume gibt, er-
hielt somit theoretische Munition. Foucaults Konzept der ,,Biomacht” fand
zweitens Eingang in feministische Konzeptualisierungen des weiblichen Kor-
pers als Ort der Macht. Macht wirkt, so Foucault, bis in die Mikrodimension
des Korpers hinein, zielt doch modernes Regieren auf die Bevdlkerung, auf
das Leben. Die Disziplinierung und Normalisierung des — weiblichen und
minnlichen — Kdrpers konnten so als Phinomene moderner Macht identifi-
ziert werden. Vergeschlechtlichte Korper galten nun nicht mehr als natiirlich
und vordiskursiv, sondern als Effekte von Macht (McNay 1992: 21). Und
umgekehrt galt Macht als diskursiv sowie als verkorpert.

Die feministische Foucault-Lektiire 6ffnete drittens den Blick fiir die
Multilokalitdt der Reproduktion geschlechtlicher Herrschaftsformen. Es gibt
nicht den einen Ort der Herrschaftsproduktion, z.B. die Arbeit oder Familie
und Intimitit, es existiert also nicht ,,der patriarchale Herrschaftsmodus,
sondern Geschlechterherrschaft ist als ein komplexes Phinomen in vielen
gesellschaftlichen Sphéren zu begreifen, das mit vielfiltigen Machttechnolo-
gien operiert (Cooper 1995: 21f.). Vor allem Foucaults Theorem, dass Macht
viertens nicht nur repressiv, sondern auch produktiv sei, fithrte zu einem
Quantensprung in den feministisch-theoretischen Suchbewegungen (Radt-
ke/Stam 1994: 9f.; Cooper 1995: 4). Diese doppelte Sicht auf Macht er-
moglichte es, die komplexen, ja paradoxen Weisen zu konzeptualisieren, ,,in
which women can be both dominated and empowered at the same time and in
the context of one and the same practice, institution, or norm.* (Allen 1998:
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22) Mit dem Foucaultschen Diskursbegriff geriet fiinftens die reprisentative
bzw. symbolische Ebene von Macht und Herrschaft, die in der materialisti-
schen Theorie oft vernachldssigt wurde, in den Blick. Macht entsteht nicht
nur in materiellen Verhéltnissen, sondern diese bediirfen der diskursiv-sym-
bolischen Vermittlung (Knapp 1992: 316). Auch Diskurse entfalten somit
machtvolle Effekte.

Insbesondere Judith Butlers dekonstruktivistische Geschlechtertheorie eb-
nete den Weg fiir eine neue geschlechtsspezifische Machttheorie, die diskur-
sive Praktiken, ndmlich das Problem der Kategorisierung, als Herrschaftsmo-
dus ins Zentrum stellte. Butler bezweifelt ganz grundsdtzlich die Annahme,
dass Geschlecht eine vordiskursiv gegebene dualistische Kategorie sei. Zwei-
geschlechtlichkeit, auch in ihrer Korperlichkeit, werde vielmehr erst im Rah-
men einer diskursiven heterosexuellen Matrix hervorgebracht. Diese verge-
schlechtlichte Subjektwerdung, die Butler im Anschluss an Foucault als Sub-
jektivierung bezeichnet, sei ein herrschaftlicher Prozess der Unterwerfung
unter diese Matrix (Butler 2001). Und doch sei diese Unterwerfung nicht
allein repressiv; vielmehr konzeptualisiert Butler die Paradoxie einer aktiven
Unterwerfung. Um ein Subjekt zu werden, d.h. um wahrnehmbar und wahr-
genommen zu werden, miissen Menschen hegemoniale Muster, z.B. Ge-
schlechternormen, akzeptieren. Das Bediirfnis bzw. die Notwendigkeit, intel-
ligibel und damit {iberhaupt existent zu sein, sicht Butler als Grund dafiir,
warum Menschen Herrschaft gegen sich selbst wenden und sich unterwerfen.
Butler prizisiert damit die Ausgangsannahme feministischer Machtansitze,
dass ndmlich Geschlecht selbst ein Herrschaftssystem ist.

4.2 ,,Symbolische Gewalt“: Bourdieus Herrschaftskonzept

Zeitgleich entwickelte sich ein weiterer, stirker gesellschaftstheoretisch ar-
gumentierender Strang feministischer Machttheorie (Adkins 2004: 5), der
sich auf Pierre Bourdieus (1997 und 2005) Modell ,,mannlicher Herrschaft*
als ,,symbolische Gewalt bezieht (Krais 1993).° Die feministische Aneig-
nung von Bourdieus Gesellschaftstheorie intendierte zum einen, Struktur und
Handlung bzw. Makro- und Mikroebene in der Geschlechtertheorie besser
zusammen denken (vgl. Krais 1993) sowie zum anderen die Intersektion von
Klassen- und Geschlechterherrschaft bearbeiten zu konnen.

° Nicht unerwihnt bleiben, aber an dieser Stelle nicht weiter ausgefiihrt werden, soll Raewyn
Connells (2005) Konzept mannlicher Herrschaft. Diese ist in etablierten ungleichen Ge-
schlechterregimen verortet, und doch haben Ménner — wenn auch generelle Profiteure der
patriarchalen Dividende* — ganz unterschiedlich Teil an Macht. ,,Hegemoniale Mannlichkeit*
bedarf der ,,unterworfenen® und ,,marginalisierten* Méannlichkeit.
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Mit dem Konzept der ,,symbolischen Gewalt™ bezeichnet Bourdieu eine
,zirkelhafte Kausalbeziehung®, in der das ,,gesellschaftliche Deutungsprin-
zip“ einen anatomischen Unterschied zwischen Menschen, Miannern und
Frauen, konstruiert und diesen Unterschied als natiirlich erscheinen lasst.
Diese Deutung wird wiederum zur ,,Grundlage und Biirgschaft™ fiir die Un-
gleichheit der Geschlechter und die Unterordnung von Frauen unter Méanner
(Bourdieu 2005: 23). Dieser von Bourdieu als ,,mannliche Soziodizee* be-
zeichnete Zirkelschluss (ebd.: 37) bezieht seine ,,besondere Kraft ... daraus,
dass sie zwei Operationen zugleich vollzieht und verdichtet: sie legitimiert
ein Herrschaftsverhiltnis, indem sie es einer biologischen Natur einprégt, die
selbst eine naturalisierte gesellschaftliche Konstruktion ist. (ebd.: 45) Ménn-
liche Herrschaft wird dadurch in ihrer Willkiirlichkeit ,,verkannt™ (ebd.: 77),
ja sie erscheint geradezu als legitim.

Mit dem Konzept ,,symbolischer Gewalt™ will Bourdieu, dhnlich wie Fou-
cault, auf die Konstruiertheit des Geschlechter- als Herrschaftsverhéltnisses
verweisen und das Paradox gleichzeitiger vorbewusster geschlechtlicher
Subjektbildung und Unterwerfung thematisieren (ebd.: 8). Wahrend fiir Fou-
cault der Diskurs Macht perpetuiert, ist es fiir Bourdieu die Korperpraxis.
Bourdieu arbeitete das Konzept der Hegemonie weiter aus: Herrschaft beruht
nicht nur auf Konsens, also nicht nur auf einer mehr oder willkiirlichen Zu-
stimmung, sondern auf einer unwillkiirlichen, verleiblichten zustimmenden
Praxis. Symbolische Gewalt wirkt gleichsam wie ,,Magie* (ebd.: 71), als un-
oder vorbewusster Prozess, weil die Geschlechterdifferenz, die Uber- und
Unterordnung von Ménnern und Frauen, in die Korper eingeschrieben ist.
Miénnliche Herrschaft ist ,,inkorporiert (Bourdieu 2005: 43) bzw. somatisiert
(ebd.: 45) und damit hartndckig und nur schwer verdnderbar.

Mit Bourdieus Konzept der symbolischen Gewalt ldsst sich méinnliche
Herrschaft als eine spezifische Form weiblicher Individualisierungen, nim-
lich der Kontrolle und Disziplinierung des weiblichen Korpers begreifen
(McRobbie 2004: 103). Positiv rezipiert wurde Bourdieu in der feministi-
schen Diskussion schlieBlich auch deshalb, weil sein Habitus-Konzept den
Zusammenhang von Geschlecht und Klasse nachvollziehbar und analysierbar
macht (ebd.: 104; Skeggs 2004). Geschlechterherrschaft entfaltet sich in
einem von Klassenherrschaft strukturierten Feld.

Trotz des neuen Blickwinkels und des ,,unbestreitbaren Gewinns* (Klin-
ger 2004: 102) fiir feministische Machtkonzeptionen wurden sowohl der
dekonstruktivistische wie auch der gesellschaftstheoretische Ansatz mit ganz
dhnlichen Argumenten kritisiert: So sei die groe Stirke des Foucaultschen
Machtbegriffs zugleich auch seine grofite Schwiche: Macht sei so allumfas-
send konzipiert, dass eine Verdnderung von Geschlechterherrschaft kaum
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moglich sei. Obgleich Foucault wie auch Bourdieu Widerstand stets mitden-
ken und betonen, dass Herrschaft und Widerstand stets zusammengehoren,
dass es also keine ,,unschuldige Position des Widerstands gibt, die nicht in
Herrschaftsverhiltnisse verstrickt ist (Lawler 2004: 122), blieb ihr Konzept
an diesem Punkt fiir feministische Machttheorien unbefriedigend. Widerstand
und kreatives Handeln gegen Herrschaft seien nicht denkbar (Klinger 2004:
102; McNay 1992: 12). Nancy Hartsock qualifiziert Foucaults Machttheorie
als ,,fiir Frauen® unbrauchbar, da sie keine Perspektive fiir die aktive Ab-
schaffung von Herrschaftsverhiltnissen erdffne (Hartsock 1990: 172). Ahn-
lich kritisiert Alex Demirovic, dass Foucault lediglich darauf ziele, ,,nicht
dermallen regiert zu werden* (Foucault 1992: 12), nicht aber darauf, Regie-
rung und Herrschaft génzlich zu iberwinden (Demirovic 1998: 98f;
Hartsock 1996: 39). Auch Bourdicus Modell wurde als deterministisch, als
ein ,,over-dominative model“ (Butler 1999: 118) kritisiert, das durch die Idee
der vorbewussten Einschreibung von Herrschaft in den Korper keine Wege
aus den Fiangen mannlicher Herrschaft weise.

Damit wurde auch die Konzeptualisierung der paradoxen Unterwerfung
unter Herrschaft als Korper-Macht angezweifelt: Foucaults Konzept nehme
Individuen nur als ,,docile bodies* und ,,passive entities* wahr (McNay 1992:
47). Bourdieus Vorstellung hingegen, dass Gender ,,is a pre-reflexive and
unconscious or a desire for domination®, so Beverly Skeggs, greife hand-
lungstheoretisch zu kurz, miisse doch Geschlecht immer aktiv hergestellt
werden. Herrschaft sei also kein unbewusster, sondern ein stets zu ,,autorisie-
render” Prozess (Skeggs 2004: 25). Der Vorwurf des Verlusts einer Herr-
schaftsperspektive griindet insbesondere in der feministischen Ubernahme
von Foucaults Machtkonzept, sei dieses doch nicht in der Lage, legitime von
illegitimer Macht, also Macht von Herrschaft zu unterscheiden (Fraser 1989:
32f.), sondern bringe vielmehr ,,systematically unequal relations of power*
konzeptuell zum verschwinden (Hartsock 1996: 38).

5. ,,Bringing Domination Back In*“: Konturen eines staats-
und hegemonietheoretischen Macht- und Herrschafts-
begriffs. Ein Fazit

Hat die Frauenbewegung mit dem Motto ,,Das Private ist politisch® den
Strukturwandel von Herrschaft in der Moderne zu ihrem Ausgangspunkt
gemacht, so ist es der feministischen Theorie noch nicht wirklich gelungen,
diesem Befund addquate Macht- und Herrschaftsbegriffe an die Seite zu
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stellen. Zwar war die feministische Machttheorie im Laufe der 1990er Jahre
préziser und schirfer geworden, doch es war ein weiter Weg der Geschlech-
terforschung zu begreifen, dass Geschlechter- als Herrschaftsverhéltnisse
nicht statisch und starr sind, sondern dass sie in ihrer historischen Flexibilitét,
in ihrer Potenz zur dynamischen Re-Konstruktion und in ihrer Paradoxie zu
konzeptualisieren sind. Trotz der Bemiihungen um eine Verkniipfung der
Struktur- und Handlungsdimension von Geschlechterherrschaft, trotz des
Bewusstseins um die Paradoxien von Macht, Unterwerfung und Widerstand,
also herrschaftsformiger Subjektivierung, blieben wichtige Fragen der Herr-
schaftstheorie unbeantwortet: Ignorierte Foucault tendenziell strukturelle
Herrschaftsaspekte und verfehlte er damit die Konzeptualisierung von radika-
ler Transformation, und imaginierte Butler die ,,Matrix“ als umfassend-
systemisches Herrschaftsmonster, dem kaum zu entrinnen ist, so gelang es
Bourdieu in seiner Auseinandersetzung mit Geschlechterherrschaft nicht
tiberzeugend, die materielle Basis symbolischer Gewalt zu konzeptualisieren
und damit neben der Sozialisation weitere Wege zur Uberwindung ménnli-
cher Herrschaft zu weisen. Kurz: Das Problem, wie der ,,stumme Zwang der
Verhiltnisse® — um eine Metapher aus dem Marxschen Kapital (Marx 1972:
765) zu verwenden — zu iberwinden sei, blieb unbearbeitet.

Der Befund, dass materialistisch-gesellschaftstheoretische und dekon-
struktivistische Konzeptionen im feministischen Diskursraum unverbunden
nebeneinander existieren, fithrte an der Jahrtausendwende zu einer Neu-
Orientierung der feministischen Macht- und Herrschaftstheorie. Ende der
1990er Jahre etablierte sich ein von poststrukturalistischen und gesellschafts-
theoretischen Debatten inspirierter Strang feministischer Macht- und Herr-
schaftstheorie, der versucht, die materialistischen strukturorientierten Kon-
zeptionen von Herrschaft mit dekonstruktivistisch-diskursiven Ansédtzen zu
verkniipfen. Der Dekonstruktivismus wurde gleichsam zum Scharnier fiir
eine strukturelle Herrschaftskritik. Ziel dieses Unterfangens ist es, den Herr-
schaftsbegriff als gesamtgesellschaftlichen Strukturzusammenhang mit dem
dekonstruktiven Wissen um Geschlecht und Herrschaft in die feministische
Theorie von Macht und Herrschaft einzufithren, um so die Dialektik von
Struktur und Handlung, von Opfer und Titer, von Unterdriickung und Wider-
stand sowie die Intersektionalitét von Herrschaftsverhdltnissen in einem fe-
ministischen Macht- und Herrschaftskonzept aufzuheben. Damit kdnnte auch
der Begriff des ,Patriarchats® als herrschaftlicher Strukturzusammenhang
(Klinger 2004: 103) diskursiv und subjekttheoretisch erweitert werden und
zum Konzept fiir geschlechtsspezifische Herrschaft an der Schnittstelle von
Klasse, Ethnie und Sexualitét aufgearbeitet werden.
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Im Zentrum eines solchen staats- und hegemonietheoretischen Konzepts
steht die Idee, dass Macht und Herrschaft ungleiche soziale Verhiltnisse
aufgrund des ungleichen Zugangs zu Ressourcen bezeichnen. Diese unglei-
chen sozialen Krifteverhiltnisse entfalten aber erst durch ihre staatliche, d.h.
allgemein verbindliche und anerkannte Institutionalisierung Wirksamkeit.
Der Staat ist die Verdichtung von vielfdltigen und ungleichen sozialen Kréf-
teverhéltnissen (Poulantzas), nicht nur von Klassen-, sondern auch z.B. von
Geschlechter- und ethnischen Verhiltnissen, und er stabilisiert und institutio-
nalisiert somit soziale Herrschaft. Anders gesagt: Die ,rechtméfige” Aus-
tibung von (Geschlechter-)Herrschaft ist in staatlichen Institutionen sedimen-
tiert. In diesen Institutionalisierungsprozess sozialer Machtverhéltnisse sind
Praxen der Herausbildung von Subjekten eingelagert. Staatlichkeit ist somit
ein herrschaftlicher Prozess der (vergeschlechtlichten) Subjektbildung mit
dem Ziel, soziale Ungleichheit zu prozedieren bzw. zu organisieren und zu
stabilisieren. Die Gewalt des Staatsapparats und die Durchsetzung von Herr-
schaftsverhéltnissen griinden also in sozialen Verhéltnissen, sie bediirfen aber
hegemonialer Diskurse und Praxen, die Herrschaft in Menschen hineintragen.

Kurzum: Die Basis von Geschlechterherrschaft ist dementsprechend nicht
in 6konomischen Produktionsverhéltnissen oder in der Bevolkerungsweise
allein zu verorten; diese Verhéltnisse bediirfen vielmehr der symbolischen
Reproduktion, der diskursiven Vermittlung durch Sinn und Bedeutung
(Knapp 1992: 293, 316), wie auch der ,,stummen* Einfligung in alltigliche
Praxen der Zustimmung. Hierzu hilft das Konzept der Gouvernementalitit als
,Fuhrung der Fiihrung® des spdten Foucault (Foucault 1982: 255; Foucault
2000) weiter: Modernes Regieren impliziert nicht nur Fremdsteuerung, Un-
terwerfung und Beherrschung durch (staatliche) Institutionen, sondern vor
allem Techniken der Selbstfithrung und Selbstdisziplinierung. Die Reproduk-
tion herrschaftlicher, objektivierter Institutionen und Normen ist der zeitglei-
che Prozess der stummen Einfiigung in ungleiche soziale Verhéltnisse sowie
der aktiven Anerkennung von Normen, also sowohl der passiven Zustim-
mung bzw. Erduldung wie auch der aktiven Aneignung. Gundula Ludwig
bezeichnet die vergeschlechtlichte Form von in sozialen Verhéltnissen griin-
denden Herrschaft in Zusammenfiihrung von Gramsci und Butler als ,.hete-
ronormative Hegemonie® (Ludwig 2011).

Einseitige Opfer-Téater-Zuschreibungen im Geschlechterkonzept kdnnen
so aufgehoben werden, und die notwendige Beteiligung von Frauen an
Macht- und Herrschaftsverhdltnissen wie auch die Gleichzeitigkeit von Un-
terwerfung und Befreiung wird konzeptualisierbar. SchlieBlich ist damit auch
aktives Handeln gegen machtvolle und herrschaftliche Zumutungen kon-
zipierbar, ist der Subjektivierungsprozess doch als aktive Selbsttechnologie
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gedacht. Kampf gegen Herrschaft muss, so eine Konsequenz, in der (Zivil-)
Gesellschaft, d.h. als Kampf um 6konomische und soziale Ressourcen sowie
um neue Organisationsformen der reproduktiven Fiirsorgearbeit ebenso an-
setzen wie an den feinen kapillaren Formen der vergeschlechtlichten Sub-
jektbildung. Im Anschluss an Butlers und Foucaults Konzept der ,,Kritik*
(Foucault 1992) formuliert Isabell Lorey Widerstand gegen (Geschlechter-)
Herrschaft als die ,,Konstituierung eines Vermdgens, das das Verschwinden
von bestimmten Kategorisierungen fiir moglich hdlt und mdéglich macht.*
(Lorey 2008) ,,(S)ubjektive wie kollektive Praxen des Entziehens (ebd.), der
Entunterwerfung® (Foucault 1992: 15), boten Chancen, (Geschlechter-)
Herrschaft zu iiberwinden. Dieses kategoriale Widersetzen kann ein Aus-
gangspunkt fiir kategorische Forderungen nach Gleichheit sein.

Literatur

Adkins, L. (2004): Introduction: Feminism, Bourdieu and After, in: L. Adkins / B.
Skeggs (Eds.): Feminism after Bourdieu, Oxford, S. 3-18.

Allen, A. (1998): Rethinking Power, in: Hypathia, Vol. 13, No. 1, S. 21-40.

Allen, A. (2005): Feminist perspectives on power, in: Stanford Encyclopedia of
Philosohpy, online unter http://plato.stanford.edu, download 16.4.2011.

Arendt, H. (1970): Macht und Gewalt, Miinchen.

BonB3, W. / Lau, Ch. (2011): Einleitung: Zum Strukturwandel von Macht und Herr-
schaft in der Moderne, in: Bonf3, W. / Lau, Ch. (Hrsg.): Macht und Herrschaft in
der Moderne, Weilerswist.

Bourdieu, P. (2005): Die ménnliche Herrschaft, Frankfurt/M.

Bourdieu, P. (1997): Die méannliche Herrschaft, in: Délling, 1. / Krais, B. (Hrsg.): Ein
alltdgliches Spiel. Geschlechterkonstruktionen in der sozialen Praxis, Frank-
furt/M., S. 153-217.

Butler, J. (1991): Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt/M.

Butler, J. (1999): Excitable Speech. A Politics of the Performative, London, New
York.

Butler, J. (2001): Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung, Frankfurt/M.

Connell, R. (2005): Masculinities, Cambridge.

Cooper, D. (1995): Power in Struggle. Feminism, Sexuality and the State, New York.

Crenshaw, K. (1991): Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and
Violence against Women of Color, in: Stanford Law Review, Vol. 43, No. 6, S.
1241-1279.

Demirovic, A. (1998): Lowe und Fuchs. Antonio Gramscis Beitrag zu einer kritischen
Theorie biirgerlicher Herrschaft, in: Imbusch, P. (Hrsg.): Macht und Herrschaft.
Sozialwissenschaftliche Konzeptionen und Theorien, Opladen, S. 95-107.

Dunker, A. (1996): Macht- und Geschlechterverhéltnisse. 25 Jahre feministische
Machttheorie aus heutiger Sicht, in: Penrose, V. / Rudolph, C. (Hrsg.): Zwischen



..Die hypnotische Macht der Herrschaft 397

Machtkritik und Machtgewinn. Feministische Konzepte und politische Realitit,
Frankfurt/M., S. 17-33.

Foucault, M. (1976): Mikrophysik der Macht — Uber Strafjustiz, Psychiatrie und
Medizin, Berlin.

Foucault, M. (1978): Dispositive der Macht. Uber Sexualitit, Wissen und Wahrheit,
Berlin.

Foucault, M. (1982): Analytik der Macht, Frankfurt/M.

Foucault, M. (1992): Was ist Kritik? Berlin.

Foucault, M. (2000): Die Gouvernementalitét, in: U. Brockling / S. Krasmann / Th.
Lemke (Hrsg.): Gouvernementalitit der Gegenwart. Studien zur Okonomisierung
des Sozialen, Frankfurt/M., S. 41-67.

Fraser, N. (1989): Unruly Practices. Power, Discourse and Gender in Contemporary
Social Theory, Minneapolis.

Galtung, J. (1981): Strukturelle Gewalt. Beitrdge zur Friedens- und Konfliktfor-
schung, Reinbek bei Hamburg.

Gilligan, C. (1982): In a Different Voice. Psychological Theory and Women’s Devel-
opment, Cambridge.

Hartsock, N. (1990): Foucault on Power: A Theory for Women? in: Nicholson, L.
(Ed.): Feminism/Postmodernism, New York, London, S. 157-175.

Hartsock, N. (1996): Community/Sexuality/Gender: Rethinking Power, in:
Hirschmann, N.J. / Di Stefano, Ch. (Eds.): Revisioning the Political. Feminist Re-
constructions of Traditional Concepts in Western Political Theory, S. 27-49.

Jonasdottir, A.G. (1994): Why Women Are Oppressed, Philadelphia.

Klinger, C. (2004): Macht — Herrschaft — Gewalt, in: Rosenberger, S.K. / Sauer, B.
(Hrsg.): Politikwissenschaft und Geschlecht. Konzepte — Verkniipfungen — Per-
spektiven, Wien, S. 83-105.

Knapp, G.-A. (1992): Macht und Geschlecht. Neuere Entwicklungen in der feministi-
schen Macht- und Herrschaftsdiskussion, in: Knapp, G.-A. / Wetterer, A. (Hrsg.):
Traditionen Briiche, Freiburg, S. 287-325.

Krais, B. (1993): Geschlechterverhiltnis und symbolische Gewalt, in: G. Gebauer /
Ch. Wulf (Hrsg.): Praxis und Asthetik. Neue Perspektiven im Denken Pierre
Bourdieus, Frankfurt/M., S. 208-250.

Lawler, St. (2004): Rules of Engagement: Habitus, Power and Resistance, in: L.
Adkins / B. Skeggs (Eds.): Feminism after Bourdieu, Oxford, S. 110-128.

Libraria (1988): Libreria delle donne di Milano: Wie weibliche Freiheit entsteht,
Berlin.

Low, M. (2009): Die Machtfrage im Geschlechterverhdltnis. Zur Einfiihrung, in: M.
Low (Hrsg.): Geschlecht und Macht. Analysen zum Spannungsfeld von Arbeit,
Bildung und Beruf, Wiesbaden, S. 1-15.

Lorey, 1. (2008): Kritik und Kategorie. Zur Begrenzung politischer Praxis durch
neuere Theoreme der Intersektionalitit, Interdependenz und Kritischen Weil3-
seinsforschung, online unter http:/ eipcp.net/transversal/0806/lorey/de/print
(13.4.2011).

Ludwig, G. (2011): Geschlecht regieren. Zum Verhéltnis von Staat, Subjekt und
heteronormativer Hegemonie, Frankfurt/M.

MacKinnon, C.A. (1982): Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for
Theory, in: Signs, Vol. 7, No. 3, S. 515-544.



398 Birgit Sauer

Maihofer, A. (1995): Geschlecht als Existenzweise. Macht, Moral, Recht und Ge-
schlechterdifferenz, Frankfurt/M.

Maltry, C. (1998): Machtdiskurs und Herrschaftskritik im Feminismus, in: Imbusch,
P. (Hrsg.): Macht und Herrschaft. Sozialwissenschaftliche Konzeptionen und
Theorien, Opladen, S. 299-316.

Marx, K. (1972): Das Kapital. Kritik der Politischen Okonomie, in: K. Marx / F.
Engels, Werke Bd. 23, Berlin.

McNay, L. (1992): Foucault and Feminism. Power, Gender and the Self, Cambridge.

McRobbie, A. (2004): Notes on ,What Not To Wear’ and Post-feminist Symbolic
Violence, in: L. Adkins / B. Skeggs (Eds.): Feminism after Bourdieu, Oxford, S.
99-109.

Oldersma, J. / Davis, K. (1991): Introduction, in: Davis, K. / Leijenaar, M. / Olders-
ma, J. (Eds.): The Gender of Power, London, S. 1-18.

Popitz, H. (1992): Phinomene der Macht, Tiibingen.

Radtke, H.L. / Stam, H.J. (1994): Introduction, in: Radtke, H.L. / Stam, H.J. (Eds.):
Power/Gender. Social Relations in Theory and Practice, London, S. 1-14.

Sargent, L. (Hrsg.) (1981): Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy
Marriage of Marxism and Feminism, Montreal.

Sauer, B. (2011): Migration, Geschlecht, Gewalt. Uberlegungen zu einem inter-
sektionellen Gewaltbegriff, in: Gender, Nr. 2, S. 44-60.

Scott, J.W. (1986): Gender. A Useful Category of Historical Analysis, in: The Ameri-
can Historical Review, Vol. 91, No. 5, S. 1053-1075.

Sifft, St. / Zwingel, S. (1996): Die greifbaren Sterne der Macht. Kollektives Handeln,
Gemeinsinn und individuelles Selbstbewuftsein im politischen Denken Hannah
Arendsts, in: Penrose, V. / Rudolph, C. (Hrsg.): Zwischen Machtkritik und Macht-
gewinn. Feministische Konzepte und politische Realitét, Frankfurt/M., S. 71-88.

Skeggs, B. (2004): Context and Background: Pierre Bourdieu’s Analysis of Class,
Gender and Sexuality, in: L. Adkins / B. Skeggs (Eds.): Feminism after Bourdieu,
Oxford, S. 19-33.

Thiirmer-Rohr, Ch. (Hrsg.) (1989): Mittéterschaft und Entdeckungslust. Studien-
schwerpunkt Frauenforschung am Institut fiir Sozialpddagogik der TU Berlin,
Berlin.

Weber, M. (1972): Wirtschaft und Gesellschaft, Tiibingen.

Yeatmann, A. (1997): Feminism and Power, in: Shanley, M.L. / Narayan, U. (Eds.):
Reconstructing Political Theory: Feminist Perspectives, University Park, S. 144-
157.

Young, .M. (1990): Justice and the Politics of Difference, Princeton.

Young, .M. (1996): Fiinf Formen der Unterdriickung, in: Nagl-Docekal, H. / Pauer-
Studer, H. (Hrsg.): Politische Theorie. Differenz und Lebensqualitit, Frank-
furt/M., S. 99-139.



	Inhaltsverzeichnis
	„Die hypnotische Macht der Herrschaft“1 –Feministische Perspektiven
	1. Macht- und Herrschaftskritik: Frauenbewegte Praxen und feministische Begriffsverwendungen
	2. Erste Station: Frühe funktionalistische Macht- und Herrschaftsbegriffe
	2.1 Macht als Unterdrückung: Marxistisch- und radikal-feministische Herrschaftskritik
	2.2 Macht als Ressource: Liberaler Gleichheitsfeminismus

	3. Zweite Station: Differenzierte feministische Macht-begrifflichkeiten
	3.1 Von differenzfeministischen Positionen zum Empowerment
	3.2 Mittäterinnenschaft: Die andere Seite der Frauenmacht

	4. Dritte Station: Zwischen Dekonstruktion und Gesell-schaftstheorie. Machttheorien der 1990er Jahre und feministische Aneignung
	4.1 Von der „Mikrophysik der Macht“ zur „heterosexuellen Matrix“:Foucault und Butler in der feministischen Machtdiskussion
	4.2 „Symbolische Gewalt“: Bourdieus Herrschaftskonzept

	Domination Back In“: Konturen eines staats-und hegemonietheoretischen Macht- und Herrschafts-begriffs. Ein Fazit
	Literatur


